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  Medienpol itik in den Mühl en de r De mok r atie 
 

Das Radio- und F e r nsehgesetz nach und die P r esseförde r ung vor de r 
Ve r nehm l assung – e in l aunige r B l ick auf die pol itischen P roz edu r en 
 

Urs Me ier 

 

Die Revision des Radio- und Fernsehgesetzes tritt in die Phase der par lamentari-
schen Beratung. Bereits ist das klare Konzept des ursprünglich in die Vernehmlas-
sung gegebenen Entwurfs verwischt. Die theoretische Möglichkeit, dass die Eidge-
nössischen Räte das Gesetz wieder schärfer profilieren werden, erscheint wenig 
wahrscheinlich. Eher dürfte die Politik des Kompromisses und des Interessenaus-
gleichs im Par lament noch weiter getrieben werden. Ein ähnlicher Prozess ist bei 
der Neuordnung der Presseförderung vorgezeichnet. Hier geht ein Verfassungsar -
tikel in die Vernehmlassung, der zur Grundlage eines Presseförderungsgesetzes 
werden sol l. Eine wegweisende Modellvorstellung wurde jedoch nicht entwickelt. 
 

Die be iden Geschäfte Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) und Presseförderung befinden 

sich in unterschiedl ichen Stadien der Gesetzgebung. Be ide Vorhaben sind medienpol i-
tisch von ähnl icher Bedeutung. Sie sollen Medienbere iche ordnen, die grosse gesell-

schaftl iche Relevanz besitzen und deren Märkte ebenso dynam isch wie instabil sind. 
Vergle icht man die momentanen Stadien der be iden pol itischen Prozesse , so entsteht 

das B ild e ines typischen Ablaufs: Die Legifer ierung tendiert zur or ientierungslosen Be-

dienung der jewe ils pol itisch durchschlagenden Interessen. Ist etwa dies geme int m it 
der oft zitierten "Pol itik als Kunst des Mögl ichen "? 

 

 

RTVG: Ordnungspolitische Gestaltung wurde klein gemahlen 
 

Am 18. Dezember hat der Bundesrat die Botschaft und den Entwurf zum revidierten 

RTVG zuhanden des Parlaments verabschiedet. Die Gesetzgebung hat die Phase der 

Vernehmlassung hinter sich. Schon während dieses Prozesses der Me inungsäusserun-

gen und Stellungnahmen von Betroffenen und Interessierten machte die Regierung 
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klar , dass sie an dem von Experten entwickelten str ingenten Ordnungsmodell nicht 

festhalten wil l. Dieses hätte nämlich vorgesehen, den pr ivatwirtschaftlichen Medien-

sektor mögl ichst pr ivat wirtschaften zu lassen und die öffentl ichen Aufgaben des Ser-

vice publ ic ausschl iessl ich der dafür mandatierten SRG aufzubürden. Die Gebühren wä-

ren alle in der SRG zu Gute gekommen; dafür hätten die Pr ivaten be i ihrer Werbe-

finanzierung im Unterschied zur SRG we itgehend fre ie Hand bekommen. E ine Konzes-

sionierung samt zugehör igen Kontrollapparaten wäre im Pr ivatsektor unnötig gewesen. 
 

Die Pr ivatfernseh-Ple iten des Jahres 2001 – vielle icht er innert sich jemand an "RTL/ 

Pro Sieben Schwe iz " , "Tele24" und "TV3" – bekamen dem RTVG nicht gut. Mehrere Ex-

ponenten der gesche iterten Pr ivatfernseh-Projekte schoben die Schuld für ihre F lops 

der Politik zu. Auf e inmal wollten alle Gebührengelder , we il auch sie Service-public-

Veranstalter se ien. Der Begr iff wurde so we it verwässert, dass mühelos selbst der 

Döner-Stand an der Ecke als Service-public-Betr ieb durch gegangen wäre; se ine 

Dienstle istung ist schl iessl ich für das Bestehen der Gesellschaft auch nicht ganz ohne 

Bedeutung. Statt e iner klaren Vorstellung (etwa: Service publ ic ist die kontroll ierte 

Erbr ingung genau vere inbarter Programmle istungen im Interesse der gesamten Ge-

sellschaft und namentl ich der direkten Demokratie) bediente man sich in der medien-

pol itischen Debatte zunehmend e iner Feld-Wald-Wiesen-Umschre ibung: Service publ ic 

ist, was irgendwie jemandem nützt.  
 

Auch der Bundesrat hat sich nun dieser biegsamen und bel iebig dehnbaren Version an-

genähert. Der Gebührensegen für die Pr ivaten soll gegenüber der heutigen Zerstäu-

bungspraxis etwa vervierfacht werden. Die Forderungen der Pr ivatfunker (sie hatten 

kühn die Summe von hundert Mil l ionen in die Luft geworfen) würde dam it fast zur Hälf-
te erfüllt. Ausserdem dürfen sie für We in und B ier werben. Offensichtlich fühlen sich 

die derart Beglückten geradezu überrumpelt. Ihre Zufr iedenhe itsäusserungen machen 

jedenfalls e inen le icht perplexen E indruck .  
 

Auch die SRG wird gut bedient. Sponsor ing wird ihr nicht verboten, und m it der erle ich-

terten E inführung der Radiowerbung wird ihr e in pol itischer Joker zugeschoben. Indem 

der SRG-Be irat ke inerle i Kompetenzen oder gar Sanktionsmöglichke iten erhält, zer-

streut der Bundesrat die gegenüber dieser neuen Instanz hoch geputschten Befürch-

tungen. 
 

Die Fassung des RTVG, die nun in die parlamentar ische Beratung geht, nimmt die zu 

erwartenden Komprom isse und zu befürchtenden F l ickschustere ien schon vorweg. Das 

hat dam it zu tun, dass das schwe izer ische Regierungskollegium selbst schon wie e in 

Parlament funktioniert. Was über den Tisch des Bundesrats gegangen ist, hat in der 

Regel die Umwandlung von der Konzeption zum Komprom iss schon hinter sich. Den 

Komm issionen und Räten der be iden Kammern ble ibt im Grunde nicht mehr viel Arbe it, 
es se i denn, sie wollten dem RTVG wieder zu mehr Str ingenz verhelfen. Doch dam it ist 

kaum zu rechnen. Es l iegt im Wesen von Parlamenten, dass sie eher divergente Inter-

essenpakete schnüren als kohärente Konzepte durchsetzen. 
 

 

Vorteile klarer Ordnungen 
 

Das pol itische Mauscheln findet in der schwe izer ischen Öffentl ichke it me ist auf vielen 

Se iten Be ifall . Pol itiker und Medien sind es gewöhnt, dass die Dinge am Ende nicht von 

grossen Ideen bewegt werden, sondern von kle inen Deals hinter verschlossenen Türen. 
Der Komprom iss ist faktisch längst nicht mehr die Notlösung, sondern die Normal ität 
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und Norm schwe izer ischer Pol itik . In vorause ilender Rechtfertigung wird er gegen kr i-
tische E inwände verte idigt, die kaum noch erhoben werden. So wurde auch das Umfal-

len der Landesregierung, die das luzide Ordnungsmodell des vom Bakom entwickelten 

RTVG-Entwurfs schon in der Anfangsphase der pol itischen Diskussion aus dem Verkehr 

zog, m it warmen Worten begrüsst. Parte ien, SRG, Kantonsregierungen, Verbände , Me-

dienunternehmen und Medien (die be iden letzteren be i medienpol itischen Themen oh-

nehin zunehmend in interessenbedingter E instimm igke it) werteten die realpol itische 

Wende überwiegend positiv. Der Bakom-Vorschlag se i e in typisches Expertenprodukt 

gewesen, e in fernab der Real itäten ersonnenes Konzept ohne jegl iche Chancen zur pol i-
tischen Durchsetzung. 
 

Dieser Abschuss kam , m it Verlaub, re ichl ich früh. Es hätte sich gelohnt, die Stärken des 

RTVG-Entwurfs in der harten pol itischen Ause inandersetzung zu testen. Unter den Be-

dingungen e iner offenen Debatte hätte die Probe aufs Exempel geze igt, dass von der 

klaren Struktur ierung der Radio- und Fernsehlandschaft in der Schwe iz alle profitieren 

würden: die Mediennutzer vom klar geregelten Service publ ic und e iner potenziell 

wachsenden Angebotsvielfalt, die SRG von e iner soliden Basis, klaren Ansprüchen und 

e iner unverm inderten Unabhängigke it und schl iessl ich die Pr ivatveranstalter von e iner 

bisher unbekannten unternehmer ischen Fre ihe it. Der Öffentl ichke it hätte zwe ifellos 

e inleuchten können, dass der Verzicht auf die Gebührenverte il -Bürokratie e ine in jeder 

H insicht attraktive Option ist. Das jetzt vorgeschlagene Gebührenspl itting, wird nicht 

nur den heute schon e indrucksvollen Apparat mächtig aufblähen, sondern zusätzl ich 

die bisher fehlenden Kontrollen erfordern. Dass dam it be i den zur Staatskl ientel mu-

tierten Pr ivatsendern e ine Doppelmoral geradezu gezüchtet wird (immer soviel Service-

publ ic-Rhetor ik vorschieben wie nötig, um maximale Gebührenante ile abkassieren zu 

können), ist ke ine böse Unterstellung, sondern e ine längst durch Erfahrungen belegte 

nüchterne E inschätzung. 
 

Klare , le icht nachvollziehbare Ordnungen haben den Vorte il, dass sie weniger Verwal-

tungsaufwand auslösen, weniger zu Umgehungen Anre iz bieten und weniger Unsicher-

he it verursachen be i der E inordnung künftiger Entwicklungen. Es ist nicht ganz auszu-

schliessen, dass diese Argumente das Parlament bee indrucken könnten. Wahrsche inli-
cher ist aber le ider , dass sie gar nicht mehr auf den Tisch des Hauses kommen. Denn 

genau dafür zu sorgen wäre die Aufgabe der Regierung. 
 

 

Presseförderung: Anlauf in dünner Luft 
 

Ende Oktober ging e in we iteres medienpolitisches Vorhaben in die Vernehmlassung, 
deren F r ist Ende Januar abläuft. Obwohl es hier sogar um e inen neuen Verfassungsar-

tikel geht, redet kaum jemand davon. Der Vorstoss kommt aus der Staatspol itischen 

Komm ission des Nationalrats, die se it langem am Themenkre is Medienvielfalt und 

Presseförderung arbe itet. Der vorgeschlagene Verfassungsartikel wurde vom UVEK 

(Departement Umwelt, Verkehr , Energie und Kommunikation) unter dem Titel " Neue 

Verfassungsbestimmung betreffend Medienpol itik " in die Vernehmlassung geschickt. 
H inter dem nicht speziell aussagekräftigen Titel verbirgt sich e ine Rahmenbestimmung, 
die dere inst die Grundlage für e in neues Gesetz über die Presseförderung liefern soll. 
 

Heute wird die Presse vom Bund m it rund hundert Mil l ionen jährl ich gefördert, und 

zwar m ittels Verbil l igung der Posttaxen. Fast al le sind sich e inig, dass dieses System 

nicht zielger ichtet funktioniert, vielfach die Falschen begünstigt und obendre in furcht-

bar kompl iziert und kaum mehr zu durchschauen ist. Es soll, so die herrschende Me i-
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nung, durch e in neues Presseförderungsgesetz abgelöst werden, das nach klaren Kr i-
ter ien die zu fördernden Presseorgane direkt subventioniert. Die Me inungsdifferenzen 

werden zu Tage treten, sobald man sich über diese Kr iter ien zu e inigen versucht. Wie so 

oft, werden die Knackpunkte vielle icht erst auf der Ebene der Verordnung auftreten. 
 

Vorerst geht es aber noch nicht e inmal um das Gesetz, sondern um e inen Verfassungs-

artikel, der e in solches ermögl ichen soll . Man ist also noch we it von den he issen Fragen 

entfernt. Es ist die Stunde der Demokratietheoretiker und Staatspolitiker . Sie finden be i 
ihren Überlegungen und Forderungen wie gewohnt wenig Widerspruch. Doch die Ze it 
drängt. Spätestens 2007 soll die neue Art der Presseförderung die Posttaxenverbil l i-
gung ersetzen. Gel ingt dies nicht, so droht der Wegfall jeder Unterstützung für die 

Presse , da die jetzige Praxis befr istet ist.  
 

Der vom UVEK ansche inend ohne Bege isterung in die Vernehmlassung geschickte Ver-

fassungsvorstoss macht den E indruck, die Staatspol itische Komm ission des National-

rats wolle senkrecht über der jetzigen Subventionierungspraxis in grosser legislator i-
scher Höhe e ine Verankerung anbr ingen, an der dann das Gesetz und an diesem wie-

derum die Verordnung aufgehängt werden sollen m it dem Ziel, die bestehende Presse-

förderung in fünf Jahren durch e in etwas verbessertes Modell abzulösen. Wenn man 

dabe i in Betracht zieht, dass alle in die Revision des bestehenden RTVG insgesamt etwa 

sechs Jahre beanspruchen wird, versteht man die sich abze ichnende Hektik . 
 

 

Grundsatzfragen trotz Zeitdruck 
 

Trotz diesem Ze itdruck, der die Befolgung helvetischer Stereotypen fatal nahe legt, se i 
der Versuch e ines ge istigen Umwegs empfohlen. Andernfalls vergibt man ohne Not die 

Chance , für die Lösung dieses medienpolitischen Problems e in str ingentes Modell zu 

entwerfen. Welche Vorte ile m it e iner klaren Struktur zu gewinnen sind, hat ja die RTVG-

Revision in Gestalt verpasster Gelegenhe iten demonstr iert. Auch wenn die Gefahr be-

steht, dass sie auch be i der Presseförderung wieder verschenkt werden, sollte doch 

wenigstens die Wahl, es so oder eben anders zu machen, nicht vorweg verbaut werden.  
 

Auf Alternativen kommt man, indem man Fragen stellt. In Abwe ichung vom übl ichen 

Klagen über die Pressekonzentration wäre be ispielswe ise zu prüfen, wie sich die Le i-
stungen des Gesamtsystems der pol itischen Tages- und Wochenpresse in den vergan-

genen Jahrzehnten tatsächl ich verändert haben. Ist der unterstellte Verlust an 

Me inungsvielfalt be i genauer Betrachtung real nachzuwe isen? Gibt es allenfalls auch 

Qual itätsgewinne? Wie sind qual itative Verluste und Fortschr itte zu bilanzieren? Im 

we iteren sollte man die Ungeheuerl ichke it nicht scheuen, die Überwälzung der vollen 

Zustellkosten auf die Abonnenten probewe ise durchzudenken, eventuell verbunden m it 
e iner Marktöffnung be i der Postzustellung. Wer die Ze itung von e inem pr ivaten Zustell-

dienst ins Haus gel iefert bekommt, bezahlt dies heute schon voll . Wenn die Postzustel-

lung viel teurer ist als der pr ivate Dienst, wird sie vielle icht bil l iger , wenn e ine Konkur-

renz auf den Plan tr itt. Zudem kann man sich überlegen, dass Abonnenten e ine von ih-

nen gewünschte Le istung allenfalls direkt anstatt über den Umweg der Steuern bezah-

len könnten. 
 

Und woher we iss man so sicher , dass die Verbil l igung der Distr ibution oder die generel-

le Subventionierung das effektivste und zielgenaueste Verfahren der Presseförderung 

ist? Es kann ja se in, dass dies nach genauer Prüfung bestätigt wird. Doch man möchte 

schon gern wissen, was im Vergle ich dazu bewirkt werden kann m it gezielter Förderung 
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von Aus- und We iterbildung, von Qual itätskontrollen, von intell igenten Kooperationen. 
Der Ber icht der Staatspolitischen Komm ission deutet zwar solche Möglichke iten an, 
degradiert sie aber von vornhere in zu f lank ierenden Massnahmen. Und so wird auch 

hier schon e ingespurt auf das Austar ieren von Interessen und Zusammenschustern 

disparater Konzepte . Der kühne Wurf wird nicht versucht. Das ist nicht nur mut- und 

phantasielos, sondern langwe il ig. Die Diskussion wird nicht gescheut, sondern ganz 

e infach vergessen. 
 

 

Medienpolitik wird ein Insidergeschäft bleiben 
 

Wenn es um Aktien geht, sind Insidergeschäfte streng verpönt. In der Pol itik ist das an-

ders, besonders in der Medienpol itik . Denn hier sind die direkt Interessierten häufig un-

ter sich. Mit dem RTVG haben sich im wesentl ichen Medienunternehmen, die Werbe-

wirtschaft, Gewerkschaften, Fachorganisationen, Wissenschaftler und wenige spezial i-
sierte Pol itiker beschäftigt. Es ist ungefähr , wie wenn der Tierschutz alle in von Bauern 

und Metzgern behandelt würde . N icht, dass deren Interessen il legitim wären! Den me-

dienpol itischen Insidern ist nichts vorzuwerfen. Wenn niemand sonst sich für ihre Ge-

schäfte interessiert, werden sie we iterhin ihre e ingeübten Spielzüge anwenden. Das 

macht al les e inigermassen voraussehbar: Konzept, Verwässerung, Komprom iss, Ge-

wurstel .  
 

Se it den frühen achtziger Jahren stehen Medien und Kommunikation im Zentrum der 

gesellschaftl ichen, wirtschaftl ichen und kulturellen Entwicklung. Die Dynam ik ist im 

Alltag deutl ich spürbar , die Veränderungen der letzten zwe i Jahrzehnte sind unschwer 

zu erkennen, und nichts deutet darauf hin, dass die Wandlungen der Informationsge-

sellschaft nächstens abgeschlossen wären. Trotzdem ist es bisher niemandem gelun-

gen, die Medienthematik pol itisch dauerhaft zu bearbe iten, sich m it ihr zu profil ieren 

und die Diskussionen in e iner bre iteren Öffentl ichke it zu beleben. So erstaunl ich dies 

angesichts der Gewichtigke it des Themas anmutet, wird sich an dem Desinteresse den-

noch kaum viel ändern. Zum e inen wirkt die Medienrevolution für die me isten Men-

schen nicht bedrohl ich (etwa im Unterschied zu den Aussichten der B iotechnologie und 

der Umweltproblematik). Zum anderen sind die hauptsächl ichen Makler öffentl icher 

Debatten hier für e inmal direkt Betroffene . Die Medien sche inen denn auch ke in 

grosses Interesse zu haben, sich selbst zu thematisieren. Zudem sind sie wohl in man-

chen Fällen wegen den Interessen der hinter ihnen stehenden Unternehmen auch nicht 

genügend fre i, das Thema Medien in voller journal istischer Unbefangenhe it anzupak-

ken. 
 

Daher hat die Pol itik be i der Gestaltung der Rahmenbedingungen für die Medien e ine 

besondere Verantwortung. Die Kontrolle durch die Öffentl ichke it funktioniert auf die-

sem Themenfeld unzure ichend. Zudem ist die durch Medien ermöglichte soziale Kom-

munikation e ine Schlüsselressource des demokratischen Systems. – Starke Gründe für 

e ine besonders sorgfältige und engagierte Behandlung medienpol itischer Geschäfte! 
 

 


